
Sie möchten ein Unternehmen gründen oder
in Ihr Unternehmen investieren?

Finanziert aus Mitteln der Europäischen Union und des Freistaates Sachsen.

Gründungsberatung
Überblick

Sie haben Fragen zu diesem Programm im Zusammenhang mit der Coronakrise?

Auf der Seite Fragen und Antworten zur Coronakrise haben wir für Sie die Antworten zu den am
häufigsten gestellten Fragen zusammengetragen.

Flyer zur Gründungsberatung (PDF, 704 kB)

Deutschlands neue Gründerplattform

Gut beraten in die Unternehmensgründung starten

Das Programm "Gründungsberatung" ist auf die Gründung von wettbewerbsfähigen kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) mit dem Ziel der Vollexistenz ausgerichtet. Eine gute Geschäftsidee ist
erst der Anfang. Auf dem Weg zum eigenen Unternehmen gibt es zahlreiche Faktoren, die beachtet
werden sollten. Die richtige Beratung kann daher gerade in der Anfangsphase für den Erfolg Ihres
Unternehmens entscheidend sein.

Mit dem Förderprogramm „Gründungsberatung“ unterstützen wir Sie bei der Vorbereitung der
Gründung oder der Übernahme eines wettbewerbsfähigen Unternehmens. Der Freistaat Sachsen
gewährt Zuschüsse bei der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen, um Existenzgründern
den Start in die Selbstständigkeit zu erleichtern. Die Beratungsthemen können dabei von der
Finanzoptimierung über die Unternehmenskonzeption bis hin zum Personalmanagement reichen.
Sie können sich auch zu Umweltaspekten beraten lassen. Denn umweltbewusst und nachhaltig zu
handeln, gewinnt zunehmend an Bedeutung und entwickelt sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor.

Wer wird gefördert

Natürliche Personen, die sich durch Gründung eines Unternehmens oder durch Übernahme eines
bereits bestehenden Unternehmens oder durch Ausweitung eines Nebenerwerbs zum Vollerwerb
selbständig machen wollen. Der Hauptwohnsitz des Antragstellers muss sich in Sachsen befinden.
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https://www.sab.sachsen.de/service/fragen-zur-coronakrise/index.jsp
https://www.sab.sachsen.de/cd-flyer/flyer_gruendungsberatung.pdf
https://gruenderplattform.de/?ppid=15856


Was wird gefördert

Beratungen zum Start in die Selbständigkeit zu wirtschaftlichen, technischen, finanziellen und
organisatorischen Fragen. Von der Förderung ausgenommen sind Beratungsleistungen, die sich im
Wesentlichen auf Rechts-, Versicherungs-, Patent- oder Steuerfragen beziehen.

Insbesondere können Sie sich zu folgenden Themen beraten lassen:

Sicherung und Optimierung der Finanzierung

Vorbereitung eines Vertriebs- bzw. Marketingkonzepts

Überarbeitung/ Weiterentwicklung Ihres Gründungs- bzw. Unternehmenskonzepts

Markterschließung

Standortsuche

Erarbeitung von operativen Unternehmenszielen/ -strategien

Personalkonzeptentwicklung/ Maßnahmen zum Personalaufbau

Nicht vom Förderumfang umfasst sind die Erstellung von Gründungs- und Unternehmenskonzepten,
sowie Beratungsleistungen, die sich überwiegend auf Rechts-, Versicherungs-, Patent- und
Steuerfragen beziehen.

Voraussetzungen

Unterstützung im Rahmen dieses Förderprogramms erhalten natürliche Personen mit Hauptwohnsitz
im Freistaat Sachsen, die ein kleines/mittleres Unternehmen in Sachsen gründen bzw. die sich durch
Übernahme eines bestehenden Unternehmens oder die Ausweitung eines Nebenerwerbes zum
Vollerwerb in Sachsen selbständig machen wollen.

Nicht antragsberechtigt sind Personen, die als Unternehmens- oder Wirtschaftsberater, als
Wirtschaftsprüfer, als Steuerberater oder vereidigte Buchprüfer sowie als Rechtsanwälte oder Notare
tätig werden wollen.

Die Beratung ist nur zuwendungsfähig, wenn sie von selbständigen Beratern/Beratungsunternehmen
durchgeführt wird. Die Eignung des Beraters ist anhand des Vordruckes 61720 (siehe
Antragsunterlagen) nachzuweisen. Auf eine Listung in der Beraterbörse der KfW-Mittelstandsbank
kommt es nicht an.

Die Unternehmensgründung oder Unternehmensübernahme darf bis zum Abschluss der
Gründungsberatung noch nicht erfolgt sein.

Die Förderung der Beratung durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) schließt
die Gewährung eines Zuschusses über die Mittelstandsrichtlinie – Gründungsberatung aus.
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Konditionen

Konditionen Details

Art der Förderung nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Pauschale

Höhe die Pauschale beträgt 400 EUR (für Beratungen zu
Unternehmensnachfolgen 500 EUR) pro Tagewerk
(TW)
Beratungen mit einem Nettohonorar unter 350 EUR
(440 EUR bei Unternehmensnachfolgen) pro TW
können nicht unterstützt werden
ein TW umfasst 8 Stunden
die Beratung soll mindestens 2 und darf höchstens
10 TW umfassen, bei Beratungen zur Ausweitung
eines Nebenerwerbs zum Vollerwerb sind maximal 8
TW förderfähig

Umfang Die Förderung kann innerhalb von fünf Jahren nur
einmal in Anspruch genommen werden.

Rechtsanspruch nein

Ablauf/Verfahren

Zuständige Stelle

Antrags- und Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB).

Der Antrag ist über das Onlineformular im Förderportal auszufüllen. Die erstellten und von Ihnen
unterzeichneten Formulare sind inkl. der geforderten Anlagen postalisch einzureichen.

Verfahrensablauf

Bevor Sie eine Beratungsförderung in Anspruch nehmen können, wenden Sie sich zunächst – je
nach geplanter Ausrichtung – an die zuständige IHK, HWK bzw. an den LFB. Dort wird Ihnen bei
persönlicher und fachlicher Eignung sowie positiver Beurteilung Ihres Vorhabens eine entsprechende
Beratungsempfehlung erteilt.

Innerhalb von 2 Monaten nach Erteilung einer Beratungsempfehlung muss der Förderantrag bei der
SAB gestellt werden.
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Ihren Antrag stellen Sie elektronisch. Gehen Sie dazu zum Punkt "Antragstellung" auf dieser Seite.
Füllen Sie Ihren Antrag online aus.

Nach dem vollständigen Ausfüllen und Abschließen des elektronischen Antrags schicken wir Ihnen
eine E-Mail, die Ihren Antrag und alle Ihre gemachten Angaben zusammenfasst. Den Antrag, den wir
Ihnen per E-Mail zugeschickt haben, müssen Sie nur noch ausdrucken, unterzeichnen und zusammen
mit den geforderten Anlagen per Post an uns versenden.

Sie dürfen mit dem Gründungsvorhaben während der Beratung noch nicht wirtschaftlich tätig sein.
Dies gilt nicht bei bisheriger Ausübung der Tätigkeit im Nebenerwerb.

Die Beratung selbst als auch die Abrechnung der Beratungskosten soll innerhalb von 6 Monaten nach
Erhalt des Zuwendungsbescheides erfolgen.

Ihren Antrag auf Auszahlung der Fördermittel sowie den Nachweis über deren Verwendung
stellen Sie ebenfalls elektronisch. Gehen Sie dazu zum Punkt "Abruf/Verwendungsnachweis/
Teilnehmerdatenerfassung" auf dieser Seite. Nach dem vollständigen Ausfüllen und Abschließen der
elektronischen Formulare drucken Sie diese bitte aus, unterzeichnen sie und versenden sie zusammen
mit den geforderten Anlagen per Post an uns.

Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, an der Erfolgskontrolle mitzuwirken. Hierzu versendet
die SAB nach Beendigung des Vorhabens einen Fragebogen, den Sie bitte vollständig ausgefüllt
zurücksenden.

Für Fragen zur Antragstellung und zum weiteren Verfahren stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres
Servicecenters sehr gern zur Verfügung.

Frist/Dauer

Mit der Umsetzung des Vorhabens kann nach Antragseingang bei der SAB begonnen werden. Das
Risiko, die beantragte Zuwendung nicht, nicht in der geplanten Höhe oder nicht zu dem geplanten
Zeitpunkt zu erhalten, tragen Sie als Antragsteller.

Rechtsgrundlagen/Infoblätter

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur
Mittelstandsförderung (Mittelstandsrichtlinie)

Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung im Bereich der Strukturfonds
EFRE und ESF (NBest-SF)

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr mit
allgemeinen Bestimmungen zur Förderung von aus dem Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) sowie dem Europäischen Sozialfonds (ESF) mitfinanzierten Vorhaben in
der Förderperiode 2014 bis 2020 im Freistaat Sachsen (EFRE/ESF- Rahmenrichtlinie) vom 6.
März 2020
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https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/14115-Mittelstandsrichtlinie
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/14115-Mittelstandsrichtlinie
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/17457-EFRE-ESF-Rahmenrichtlinie#x8
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/17457-EFRE-ESF-Rahmenrichtlinie#x8
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/17457
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Formulare/Downloads

Antragstellung

Bitte beachten Sie auch die Formulare, die wir Ihnen neben dem elektronischen Antrag zur Verfügung
gestellt haben.

Antrag erstellen: Gründungsberatung

Datenschutzhinweise für die Erhebung von personenbezogenen Daten Dritter - 64006

MSR-Gründung Beraterqualifikation - 61720

Datenschutzhinweise für Kunden / Interessenten (DSGVO) - 64005

De-minimis-Regel Informationsblatt - 60380

MSR-Gründung Beratungsprotokoll - 20074

Abruf/Verwendungsnachweis/Teilnehmerdatenerfassung

Bitte beachten Sie auch die Formulare, die wir Ihnen neben dem elektronischen Auszahlungsantrag
und Verwendungsnachweis zur Verfügung gestellt haben.

Auszahlungsantrag/Verwendungsnachweis erstellen: Gründungsberatung

MSR-Gründungsberatung längerfristige Ergebnisindikatoren - 61427

Sonstige

MSR-Gründung Befragung - 61511

FAQ

Fragen zur Coronakrise

Sie haben Fragen zu diesem Programm im Zusammenhang mit der Coronakrise?

Auf der Seite Fragen und Antworten zur Coronakrise haben wir für Sie die Antworten zu den am
häufigsten gestellten Fragen zusammengetragen.
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KONTAKT

Servicecenter
0351 4910-4930
0351 4910-21015
Mo - Do: 8:00 - 18:00 Uhr, Fr: 8:00 -
15:00 Uhr
bildung@sab.sachsen.de

https://portal.sab.sachsen.de/anonyme-aufgabe/antragstellung/uebersicht?foerdergegenstand=01442-13444
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab64006&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61720&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab64005&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab60380&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab20074&areashortname=sab
https://portal.sab.sachsen.de/login;showLoginText=true;registrationAllowed=true;foerdergegenstand=01442-13444
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61427&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61511&areashortname=sab
https://www.sab.sachsen.de/service/fragen-zur-coronakrise/index.jsp
https://www.sab.sachsen.de/service/kontaktformular.jsp?to=133120&sSB=n

